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VORWORT 

Die zunehmende Bedeutung des Sozialversicherungsrechts für unser gan­
zes Rechtsleben erfordert eine stärkere Berücksichtigung dieser Disziplin auf 
den Universitäten. Das macht es wiederum notwendig, den Studierenden zur 
Einführung in diese Rechtsmaterie ein besonders hierfür bestimmtes Buch in 
die Hand zu geben. Diesen Zweck zu erfüllen, ist das Hauptanliegen der 
Arbeit. Daneben soll sie aber auch dem Praktiker den überblick über die 
Fülle der sich häufig in Einzelheiten verlierenden Rechtsquellen erleichtern. 

Das Buch ist ein Versuch, eine systematisch geordnete Darstellung des sehr 
umfangreichen kasuistisch geregelten Rechts der Sozialversicherung auf wis­
senschaftlicher Grundlage zu geben. 

Im Vordergrund steht das Bemühen, erkennen zu helfen, daß es trotz der 
manchmal geradezu verworrenen Vielfalt der Rechtsquellen ein gedanklich 
geschlossenes einheitlid1es Sozialversicherungsrecht gibt, das viele Verbin­
dungslinien zu anderen Rechtsgebieten aufweist und sich organisch in die ein­
heitliche Rechtsordnung, der es entstammt, einfügen läßt. 

Zugleich gilt es, zur Erkenntnis beizutragen, daß die Sozialversicherung 
ein wirtschaftlich bedeutsamer und sozial integrierender Faktor unserer Ge­
sellschaftsverfassung ist. 

Bei der Darstellung des überreichen Stoffes ging es nicht darum, Einzeler­
kenntnisse zu vermitteln, sondern die Zusammenhänge in einer größeren Ge­
samtschau aufzuzeigen, um dadurch das Verständnis für die Aufgaben und 
Einrichtungen unserer Sozialversicherung zu fördern. 

Hierbei mußte manches nicht Unbedeutende unberücksichtigt bleiben, vie­
les konnte nur angedeutet werden, das einer Vertiefung bedurft hätte. Ebenso 
blieb die Auseinandersetzung mit strittigen Problemen auf das Allernotwen­
digste beschränkt. All das war aber erforderlich, um die Darstellung in über­
schaubarem Rahmen zu halten. 

Ungewöhnlich mag der breite Raum erscheinen, den die Geschichte der So­
zialversicherung einnimmt. Das war jedoch einmal deswegen notwendig, weil 
die Grundgedanken dieses stoffreichen, vielschichtigen Gebietes nur dann ver­
standen und geistig beherrscht werden können, wenn auch die soziologischen, 
wirtschaftlichen und sozialpolitischen Gesichtspunkte auf gezeichnet sind. Zum 
anderen kommt bei der praktischen Anwendung des Sozialversicherungsrechts 
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der geschichtlichen Entwicklung eine weit größere Bedeutung zu, als dies bei 
anderen Rechtsgebieten der Fall ist; denn bei der verwaltungsmäßigen Fest­
stellung oder gerichtlichen Überprüfung von Renten, insbesondere der Alters­
und Hinterbliebenenrenten der Rentenversicherungen, muß vielfach auf das 
jeweils geltende Recht der letzten 50 Jahre und noch weiter zurückgegriffen 
werden. 

Es ist zu bedauern, daß diese Darstellung nicht in einem Band zusammen­
gedrängt werden konnte. Die Aufteilung in 2 Bände schien unvermeidbar, um 
der Fülle des Stoff es gerecht zu werden~ obwohl sie die übersieht erschweren 
könnte. 

Möchte das Buch in allen am Sozialversicherungsrecht interessierten Kreisen 
das Verständnis für dieses bedeutsame Rechtsgebiet, das den größten Teil un­
serer Bevölkerung berührt, fördern und ihm den gebührenden Platz als selb­
ständige Rechtsdisziplin erringen helfen. 

Möge es auch den Gesetzgeber anregen, möglichst bald den Allgemeinen 
Teil dieser Rechtsmaterie in Angriff zu nehmen, damit die für alle Zweige 
des Sozialversicherungsrechts gemeinsamen Probleme eine einheitliche Rege­
lung erfahren und Abweichungen nur dort Platz greifen, wo es von der Sache 
her unabweisbar notwendig ist. Das trüge zur Übersichtlichkeit, zur Volks­
nähe, zum Verständnis und zur besseren Handhabung des komplizierten 
Rechts der Sozialversicherung wesentlich bei. 

Herrn Landessozialgerichtsrat a. D. Dr. Bernhardt sage ich für die Durch­
sicht des Manuskriptes aufrichtigen Dank. 

Darmstadt, im März 1964 Georg W annagat 
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ERSTER ABSCHNIIT 

BEGRIFF UND WESEN DER SOZIALVERSICHERUNG 

§ 1 Versicherung, Fürsorge, Versorgung 

Vorbemerkung 

Die Sozialversicherung ist wie schon Kaskel1 zutreffend festgestellt 
hat - geschichtlich aus einem Einheitsgedanken heraus geboren. Sie stellt ein 
in sich geschlossenes, selbständiges Gebiet dar, das sich zwar unaufhörlich 
fortbildet, aber seine Eigenständigkeit im Laufe seiner mehr als achtzigjähri­
gen Entwicklung niemals eingebüßt hat. Sicherlich ist auch die Sozialversiche­
rung - besonders seit 1945 - einem starken Wandel unterworfen; ihre Ziel­
setzung und Aufgaben haben sich den veränderten Verhältnissen angepaßt, 
ihre Grundstrukturen sind aber die gleichen geblieben. Die Sozialversicherung 
soll große Teile der Bevölkerung gegen die Wechselfälle des Lebens, insbeson­
dere gegen die Folgen der Beeinträchtigung ihrer Arbeitskraft, schützen. Sie 
stellt eine eigenständige Sicherungsform besonderer Art dar, die sich wesent­
lich von den anderen Gestaltungsformen der sozialen Sicherung - Sozial­
hilfe (Fürsorge) und Versorgung-unterscheidet und auch gegenüber der Pri­
vatversicherung3 viele Eigentümlichkeiten aufweist, obwohl sie mit ihr die 
gemeinsame Wurzel einer echten Versicherung hat. 

1 Kaskel-Sitzler, Grundriß des sozialen Versicherungsrechts, Berlin 1912, S. 37. 
2 Schulz, Die deutsche Sozialversicherung, Berlin 1929, S. 17. 
3 Manes, Versicherungswesen, Leipzig 1930, Bd. 1, S. 13 empfiehlt, die Bezeich­

nung „Privatversicherung" durch „Individualversicherung" zu ersetzen. Letztere sei 
als Gegensatz zur Sozialversicherung aufzufassen. Mit Recht weist aber Möller, 
Kommentar zum Versicherungsvertragsgesetz, Berlin 1961, S. 103 darauf hin, daß 
auch die Bezeichnung „Individualversicherung" nicht weiterführe, denn keine Ver­
sicherung könne nur das Individuum im Auge haben, jede Versicherung setze eine 
Gefahrengemeinschaft voraus. Auch könnten soziale Motive in der Privatversiche­
rung im Vordergrund stehen. So sei z. B. die Kraftfahrzeughaftpflicht-Versicherung 
vor allem zum Schutze der Verkehrsopfer eingeführt worden. Es erscheine daher 
zweckmäßig, die weit mehr eingebürgerte Bezeichnung „Privatversicherung" zu ver­
wenden, obwohl sie ungenau sei, weil sie auch öffentlich-rechtliche Versicherungsver­
hältnisse mit umfasse (vgl. hierzu S. 27). 

1 Wannagat, Sozialversicherungsrecht 1 



2 Begriff und Wesen der Sozialversicherung 

Es erscheint daher zweckmäßig, auch die Fürsorge (Sozialhilfe) und Versor­
gung kurz aufzuzeichnen, um deren Unterschiede gegenüber der Sozialversi­
cherung und die Gemeinsamkeiten mit ihr klar herausstellen zu können. 

Versicherung 

Schon frühzeitig erkannten die Menschen, daß sie an ihrer Person oder an 
ihren Sachen einen Schaden erleiden können. Es wurde ihnen auch bewußt, 
daß der einzelne kaum voraussehen kann, ob ein Schadens- und Unglücksfall 
eintritt, wenn ja, zu welchem Zeitpunkt und in welchem Umfang. Diese 
völlige Ungewißheit ist charakteristisch für das Schicksal des einzelnen, nicht 
aber für das Kollektiv. Denn die Schäden sind in ihrer Gesamtheit nach Häu­
figkeit und Höhe schätzbar4• Z. B. der Verlauf der Sterblichkeit, der in 
größeren Zeitabschnitten das Merkmal der Stabilität und Regelmäßigkeit in 
sich trägt. (So entstanden die Absterbeordnungen.) Auf diesem Prinzip der 
Wahrscheinlichkeitsrechnung beruht auch z.B. die Lebensversicherung. Khn­
liche Feststellungen wurden bei den Feuerversicherungsanstalten getroffen. 
Das Chaos individueller Ungewißheit, der Zufall, zeigt in der Masse eine 
gewisse Gesetz- und Regelmäßigkeit, die den zum Ausgleich des Schadens 
erforderlichen Gesamtbedarf kalkulieren läßt5• Mit der Zunahme des Be­
standes an gleichartigen Risiken wird die Gefahr einer zufälligen Schaden­
häufung geringer. Denn die Ergebnisse nähern sich mit wachsender Beobach­
tungsmasse immer deutlicher einem Mittelwert. Deshalb muß bei den zu be­
obachtenden Risiken der Spielraum so groß sein, daß sich für sie das „Gesetz 
der großen Zahl" auswirkt. Dieses Wissen, das den Mathematikern zu ver­
danken ist, führte zur Bildung von Versicherungseinrichtungen, von Zusam­
menschlüssen der Gefährdeten in Gefahrengemeinschaften. Ihre Aufgabe be­
stand darin, dem einzelnen die Ungewißheit des Risikos abzunehmen und es 
auf die Schultern vieler zu verteilen (Atomisierung des Risikos). Hierfür 
hatte der einzelne gewisse Beiträge, Prämien zu zahlen. Es sind daher zwei zu 
kalkulierende Größen, die sich entsprechen müssen (versicherungstechnisches 
Äquivalenzprinzip - Verhältnismäßigkeit von Leistung und Gegenleistung). 
Einmal die schätzungsweise eintretenden Schadensfälle - die geschätzten Ri-

4 Heute hat sich zwar die Versicherung auch mit nicht schätzbaren Risiken zu be­
fassen (z. B. bei Unternehmen, die Kernenergie verwenden, ferner bei der Welt­
raumfahrt); ebenso kann sie sich nicht mehr immer auf das „ Gesetz der großen Zahl" 
stützen. Denn die Gefahrenherde konzentrieren sich vielfach nur auf einige wenige 
Objekte. Diese Erscheinungen gehören aber zu den Ausnahmen und geben der Ver­
sicherung als Ganzem nicht das Gepräge. 

s Lobscheid, Versicherung in wirtschaftstheoretischer Betrachtung, Berlin 1959, 
s. 8. 
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siken - zuzüglich der erforderlichen Verwaltungskosten (der Vermögensbe­
darf), zum anderen die hierfür erforderlichen Mittel - Prämien, Beiträge, 
Zuschüsse - (der Ausgleichsfond), die die Gewährung der notwendig wer­
denden Leistungen sichern. Die Versicherung weist daher folgende Begriffs­
merkmale auf: 

a) Eine Gefahrengemeinschaft - Zusammenschluß gleichartig mit schätz­
baren Risiken Gefährdeter. 

b) Ein Risiko(Vermögens-)ausgleich innerhalb der Gefahrengemeinschaft 
mit selbständigen Rechtsansprüchen, wobei die Versicherten die erforderlichen 
Mittel zur Bedarfsdeckung zu leisten haben. 

Diese Grundsätze beherrschen vor allem die Privatversicherung, in der 
sich die reine Form der Versicherung entwickelt hat. 

Hierbei ist hervorzuheben, worauf besonders Bogs6 hingewiesen hat, daß 
dieses versicherungstechnische Aquivalenzprinzip lediglich Verhältnismäßig­
keit zwischen Leistungen und Gegenleistungen unter den bei der Versicherung 
insgesamt Beteiligten erfordert. Diese Gleichwertigkeit besteht aber nicht 
zwischen den tatsächlich geleisteten Beiträgen und der zustehenden Versiche­
rungsleistung. Bei Eintritt des Versicherungsfalles erhält nämlich der Ver­
sicherte die gesamte Versicherungsleistung, ohne Rücksicht darauf, wieviel er 
an Beiträgen bis dahin entrichtet hat. Andererseits erhält er trotz regelmäßi­
ger Beitragszahlung keine Leistung, wenn er von keinem versicherten Schaden 
betroffen wurde. Die Wertrelation zwischen der tatsächlich gezahlten Prämie 
und den bei Eintritt des Versicherungsfalles zustehenden Leistungen besteht 
nur insofern, als die dann zu gewährende Versicherungsleistung sich nach der 
Höhe der Prämie richtet. Die Leistungen der Versicherung können durch 
„generelle Prämien" oder „spezielle Prämien" gedeckt werden7• Bei einer 
Kalkulation mit generellen Prämien bleibt das unterschiedliche Risiko, die 
Besonderheit der einzelnen Versicherten, außer Betracht. Bei Anwendung 
dieser Grundsätze müßten z.B. in der Lebensversicherung die Alten und Jun­
gen gleich hohe Prämien zahlen, obwohl das Risiko (der Tod) bei alten 
Menschen wesentlich höher ist. Die Kalkulation der Schadenshäufung und 
des Schadensumfangs errechnete sich nach Durchschnittswerten, wobei jegliche 
Individualisierung des Risikos außer Betracht zu bleiben hätte. 

Bei „speziellen Prämien" dagegen werden bei der Bemessung der Beiträge 
der Versicherten die besonderen Verhältnisse des Einzelfalles berücksichtigt, 
und der V ersichertenbestand wird nach „ Gefahrenklassen" aufgegliedert, je 
nach dem besonderen Risiko der einzelnen Gruppe. Die Prämien werden hier 
individualisiert entsprechend der Höhe des Risikos festgesetzt. In der Privat­
versicherung richtet sich die Höhe der Beiträge in der Regel nach dem für die 

e Grundfragen, S. 18 ff. 
7 Bogs, Grundfragen, S. 17. 

1 • 



4 Begriff und Wesen der Sozialversicherung 

betreffende Versicherungsgruppe ermittelten Risiko. Es gibt aber auch hier 
zahlreiche Versicherungsverhältnisse, bei denen jede Individualisierung des 
Risikos fehlt. So z. B. die sehr verbreitete Abonnentenversicherung. Hier 
wird die Versicherung (Unfall- oder Sterbegeldversicherung) mit dem Bezug 
einer periodischen Druckschrift gekoppelt, die Versicherungsprämie ist ent­
weder im Bezugspreis enthalten oder wird neben ihm berechnet. Sie ist aber 
für alle Versicherten gleich. Ebenso setzte auch früher die Feuerversicherung 
keine unterschiedlichen Prämien fest, etwa nach den Gefährlichkeitsgraden 
des versicherten Objekts8• So gehört die „gerechte Prämie" nicht etwa zu den 
Essentialen der Versicherung, sondern sie wird von der Privatversicherung 
aus Gründen der Konkurrenzfähigkeit angewandt, um besser den Wünschen 
der einzelnen Versicherten entsprechen zu können9 • Bei dieser wirtschaftlichen 
Betrachtungsweise kann mit Manes10 die Versicherung als „gegenseitige Dek­
kung zufälligen schätzbaren Geldbedarfs zahlreicher gleichartig bedrohter 
Wirtschaften" verstanden werden. Von diesem volkswirtschaftlichen Versiche­
rungsbegriff ist die Versicherung im Rechtssinne zu unterscheiden. 

Da die Gesetze eine Legaldefinition des Begriffs Versicherung nicht geben, 
ist auf die im Schrifttum entwickelten Begriffsbestimmungen zurückzugrei­
fen. Aus der Vielzahl der Definitionen soll hier die von Wolff, R.11 hervorge­
hoben werden, weil sie das Wesen der Versicherung im Rechtssinne am besten 
wiedergibt. Danach ist Versicherung „ein selbständiges Rechtsverhältnis, in­
halts dessen jemand einen Schaden, der einem anderen aus einem ungewissen 
Ereignis droht, zu ersetzen verpflichtet ist und für die Gefahrübernahme ein 
nach allgemeinen Erfahrungen berechnetes Entgelt bezieht". Für die Kenn­
zeichnung der Versicherung war hier die allgemeine Bezeichnung „Rechtsver­
hältnis" zu wählen, weil jede Einengung, wie z.B. Vertragsverhältnis, Schuld­
verhältnis, nicht alle Versicherungsverhältnisse umfassen würde. Das gilt in 
gleicher Weise für die Sozialversicherung wie für die Privatversicherung. 
Auch hier besteht eine ganze Reihe von Versicherungsverhältnissen, die nicht 
durch Vertrag - durch Willensübereinstimmung -, sondern kraft Gesetzes 
entstehen (z.B. die Gebäudeversicherung bei der früheren Landes-Brandver­
sicherungsanstalt im Freistaat Sachsen; sie begann, wenn keine Anmeldung 
des Neubaus erfolgte, am Mittag des Schätzungstages; oder die Thüringische 

8 Stelzig, Die Rechtsnatur der Sozialversicherung, Weimar 1933, S. 36. 
9 Eine ähnliche Entwicklung zeichnet sich bei den Autoversicherungen ab. Die 

Kraftfahrzeuge werden neuerdings in Gefahrenklassen eingestuft (so z. B. getrennte 
Klassen für PKW und LKW), um für die PKW-Fahrer höherere Beitragserstattun­
gen zu ermöglichen. 

10 AaO„ S. 2. 
11 Das Privatversicherungsrecht. In: Holtzendorff-Kohler, Enzyklopädie der 

Rechtswissenschaft, Bd. 2, Abschn. 6, 7. Aufl. München, Leipzig und Berlin 1914, 
s. 418. 
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Brandversicherungsordnung vom 20. Dezember 192212). Diese Rechtslage fin­
det auch in§§ 192 1, 158 b VVG ausdrücklich Berücksichtigung. 

Das Rechtsverhältnis muß ein selbständiges sein und nicht auf Nebenab­
reden beruhen, bei denen die Versicherung nur eine Nebenersc.1ieinung eines 
anderen Rechtsverhältnisses ist. Aus diesem Rechtsverhältnis ergeben sich 
grundlegende Pflichten und Rechte. Der Versicherer ist verpflichtet zu einer 
Geldleistung oder einer geldwerten Leistung. Dieser Verpflichtung des Ver­
sicherers entspricht das Recht des Versicherten auf die Versicherungsleistung. 
Der Rechtsanspruch ist somit ein wesentliches Merkmal des Versicherungsver­
hältnisses. Fehlt es an ihm, so liegt keine Versicherung, sondern eine andere 
Einrichtung vor: Unterstützung, Fürsorge, Wohlfahrt, möglicherweise aber 
auch ein versicherungsähnliches Verhältnis. Kennzeichnend für das Versiche­
rungsverhältnis ist auch die Entgeltlichkeit (RGZ 88, 32). Dabei ist nicht 
notwendig, daß die Versicherten selbst zur Leistung verpflichtet sind; es ge­
nügt die Verpflichtung Dritter. Die erforderlichen Beiträge sind auch so zu 
bemessen, daß sie zur Deckung der Versicherungsleistung ausreichen. Schließ­
lich ist es erforderlich, daß es sich bei dem Versicherungsfall um ein unge­
wisses Ereignis, um eine Gefahr handelt. Dieses stellt sich rechtlich als der 
Eintritt einer aufschiebenden Bedingung (Unfall, Berufsunfähigkeit) oder 
eines Anfangstermins dar (Erreichung einer Altersgrenze als Versicherungs­
fall). Stets bleibt es aber ungewiß, ob bzw. wann dieser Fall eintritt. Für den 
rechtlichen Begriff der Versicherung kommt es nicht darauf an, ob der Bedarf 
des Versicherers schätzbar ist13• 

Im neueren Schrifttum14 wird auch die Auffassung vertreten, daß bei der 
volkswirtschaftlichen Betrachtungsweise die Schätzbarkeit des Risikos nicht 
mehr zu den wesentlichen Begriffsmerkmalen der Versicherung gehöre. Denn 
es gäbe heute wirtschaftliche Risiken wie Elementarereignisse, Betriebe mit 
Kernenergie, bei denen der Geschehnisablauf weder voraussehbar noch kal­
kulatorisch zu erfassen sei. Hier beschränke sich das Risiko :luf einige wenige 
Gefahrenherde, bei denen "das Gesetz der großen Zahl" nicht zum Tragen 
komme. Deshalb werden als die Essentialen der Versicherung nur noch die 
Gefährdung und die Bedarfsdeckung angesehen. Dieser Meinung kann nicht 
beigetreten werden, denn die kaum schätzbaren Risiken sind für das gesamte 
Bild der Versicherung nicht typisch, sie geben ihr nicht das Gepräge, vielmehr 
stellen sie nur vereinzelt vorkommende Ausnahmen dar und vermögen die 
Begriffsbestimmung der Versicherung, die auf die Masse der Fälle abgestellt 
ist, nicht zu beeinflussen. Es kommt nämlich auf den Kern einer Institution an 
und nicht auf ihre Nebenerscheinungen. 

12 Weitere Beispiele bei Stelzig, aaO., S. 23. 
13 Lobscheid, aaO., S. 16; Möller, aaO., S. 101. 
14 Lobscheid, aaO„ S. 16 u. 17 mit weiteren Nachweisen. 



6 Begriff und Wesen der Sozialversicherung 

Fürsorge (Sozialhilfe) 

Es ist zu unterscheiden zwischen der Fürsorge im weiteren und engeren 
Sinn15• Der umfassendere Begriff der Fürsorge ist im Grundgesetz zu finden 
(Artikel 74 Nr. 7). Hierunter fallen die fürsorgerischen Aufgaben des Staates, 
die sich auch aus der sozialstaatlichen Norm des Art. 20 Abs. 1 GG ergeben, 
soweit sie nach den für die öffentliche Fürsorge typischen Grundsätzen der 
individuellen und subsidiären Hilfe durchgeführt werden. Dieser weitge­
spannte Begriff der Fürsorge im verfassungsrechtlichen Sinne dürfte jedoch 
entgegen der Auffassung des BSG (BSGE 6, 213 [223]) nicht jede „durch 
Gesetz verordnete und geordnete, allgemein fürsorgerischen Zwecken dienen­
de Maßnahme" umfassen, „ohne daß im Einzelfall unmittelbar ein Gefär­
dungstatbestand vorzuliegen braucht". 

Denn dadurch würde die Fürsorge ihres ureigensten Wesensmerkmales, der 
individuellen und subsidiären Hilfeleistung, entkleidet. Ihr können auch nicht 
die Leistungen der Sozialversicherung zugerechnet werden, die auf ganz an­
deren Prinzipien aufgebaut sind (vgl. S. 31 ff.). 

Wenn das BVerfG in seinem Kindergeldurteil (BVerfGE 11, 105 ff.) aus­
geführt hat, die Sozi;ilversicherung enthalte seit jeher, „ein Stück staatlicher 
Fürsorge", so gebraucht es diesen Begriff - worauf Bogs18 zutreffend hin­
weist - im Sinne staatlicher Wohlfahrtspflege schlechthin. Hier läge ein Ver­
gleich mit der in England gebrauchten Bezeichnung „ welfare" nahe. 

Nachstehend soll von der Fürsorge im engeren, im verwaltungsrechtlichen 
Sinn ausgegangen werden. Es handelt sich um das Fürsorgerecht, wie es sich 
vor allem als eine Aufgabe der Gemeinden von der diskrimierenden Armen­
pflege bis zur modernen mit einem Rechtsanspruch ausgestatteten Sozialhilfe 
entwickelt hat. Eine Zusammenfassung und Neuordnung des gesamten Für­
sorgerechts in der Bundesrepublik brachte das Bundessozialhilfegesetz (BSHG) 
vom 30. Juni 1961 (BGB!. I S. 815),das am 1. Juni 1962 in Kraft getreten ist17• 

Es hält an den institutionellen Merkmalen der öffentlichen Fürsorge fest, die 
ihr Wesen ausmachen und sie von den anderen Sozialleistungssystemen (der 
Versicherung und Versorgung) deutlich unterscheiden. Es sind dies insbeson­
dere: Der Grundsatz der sogenannten Subsidiarität - im Gesetz als Nach­
rang bezeichnet. Er besagt, daß Sozialhilfe nur erhält, wer sich nicht selbst 
helfen kann oder die erforderliche Hilfe nicht von anderer Seite erhält (§ 2). 
Danach darf die Allgemeinheit lediglich dann eintreten, wenn alle anderen 
Hilfemöglichkeiten versagt haben. So wird die Sozialhilfe in der Rangord­
nung mehrerer Leistungspflichtiger grundsätzlich an letzter Stelle stehen. Fet-

l5 A. M. Köttgen, Der soziale Bundesstaat, in : Festg. f. Muthesius, S. 41. 
18 Verh. 43. DJ G 7. 
17 Eine zusammenfassende übersieht über das BSHG gibt Duntze in Arb. Vers. 

1961, s. 161 ff. 
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ner der Grundsatz der sogenannten Individualisierung der Hilfe. Hiernach 
richten sich Art, Form und Maß der Hilfe vor allem nach der persönlichen 
Situation des Hilfeempfängers, nach der Art seines Bedürfnisses und der ört­
lichen Verhältnisse(§ 3 Abs. 1). Es handelt sich um eine individuelle Hilfe, 
und zwar mit denjenigen Mitteln, die gerade im speziellen Fall geeignet 
sind, am besten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des 
Menschen entspricht. Der hierfür erforderliche Aufwand wird durch allge­
meine Steuermittel gedeckt. Die Ursache für die Notwendigkeit des Ein­
greifens der Sozialhilfe18 ist belanglos. Es ist gleich, ob die Notlage verschul­
det oder unverschuldet eingetreten ist. Entscheidend ist nur, welchen Schaden 
der einzelne erlitten hat, und welcher Bedarf entstanden ist. Es greift hier 
eine finale und nicht eine kausale Betrachtungsweise Platz. Die Leistungsge­
währung hängt nicht davon ab, ob in der Vergangenheit gewisse Tatbestände 
vorgelegen haben (wie z. B. in der Privatversicherung, die Leistungen nur 
dann gewährt, wenn Beiträge gezahlt wurden, oder in den anderen Sonder­
versorgungen, wo der einzelne nur dann einen Anspruch hat, wenn er in der 
Vergangenheit einen materiellen oder immateriellen Schaden erlitten hatte). 

Das Gesetz räumt dem Hilfesuchenden ausdrücklich einen Rechtsanspruch18 

auf Sozialhilfe ein(§ 4 Abs. 1). Dieser Anspruch besteht aber nur dem Grund 
nach, während die Gestaltung im einzelnen dem Träger der Sozialhilfe über­
lassen bleibt, wobei dessen Ermessen auf seine Fehlerhaftigkeit gerichtlich 
nachgeprüft werden kann. Neu ist, daß die Sozialhilfe nicht mehr ausschließ­
lich von einer schlechten wirtschaftlichen Lage abhängig ist. · Sie kann auch 
ohne Rücksicht auf Einkommen und Vermögen in Anspruch genommen wer­
den (so z. B. die Altenhilfe - § 75 -, eine Hilfe zur Weiterführung des 
Haushalts - § 70). Schließlich wurde auch die Pflicht zum Kostenersatz 
durch den Hilfeempfänger wesentlich eingeschränkt(§ 92). 

Versorgung 

Die Versorgung stellt eine Art sozialer Hilfe dar, die bei Vorliegen gewisser 
Tatbestände aus allgemeinen Steuermitteln als Rechtsanspruch gewährt wird, 
ohne daß hierfür eine Beitragsleistung erfolgt ist. Träger der Versorgung ist 
in der Regel der Staat selbst. Es ist hier zwischen den Sonderversorgungen 
und der Staatsbürgerversorgung zu unterscheiden20• 

18 Auch wird der Begriff „Hilfsbedürftiger" im Gesetz nicht mehr verwendet und 
durch die Bezeichnung „Hilfesuchender" und „Hilfeempfänger" ersetzt. An die 
Stelle der Bezeichnung „öffentliche Fürsorge" ist die Bezeichnung „Sozialhilfe" ge­
treten. 

18 Schon nach altem Recht hatte das BVerwG (BVerwGE 1, 159) einen Rechtsan­
spruch auf Fürsorge anerkannt. 

20 Bogs, Grundfragen, S. 19 ff. 
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Die Sonderversorgungen 

Sie beruhen auf dem Gedanken der ausgleichenden Gerechtigkeit. Es wer­
den bestimmte Personen entschädigt, die in der Vergangenheit von schädigen­
den Ereignissen im besonderen Maße betroffen wurden, wobei es sich um 
Notstände handelt, denen die Volksgemeinschaft als Ganzes ausgesetzt war. 
Hierbei muß der entstandene Schaden ursächlich mit dem in der Vergangen­
heit liegenden Ereignis verknüpft sein. Der Ausgleich vollzieht sich nicht 
innerhalb einer hierfür gegründeten Gefahrengemeinschaft, sondern erfaßt 
alle Staatsbürger, die ihn durch ihre Steuern finanzieren. Es wird hier nicht 
der ganze Schaden ersetzt, sondern nur eine angemessene Entschädigung 
gewährt, die in Sondergesetzen festgelegt wird und sich in der Regel im 
Rahmen des wirtschaftlich Möglichen hält. So regelt z. B. das BVG den 
Ausgleich von Schäden an Leib und Leben der Kriegsbeschädigten und deren 
Hinterbliebenen; das LAG dient dem Ausgleich von materiellen Schäden 
(der Heimatvertriebenen, Flüchtlinge, Kriegssachgeschädigten usw.); das 
BEG sieht wiederum eine Entschädigung vor für Personen, die aus Gründen 
der Rasse, des Glaubens oder der Weltanschauung usw. Schäden am Leben, 
Körper, an der Gesundheit, Freiheit, am Eigentum, Vermögen oder in ihrem 
beruflichen Fortkommen erlitten haben. 

Die spätere Versorgung stellt also eine Abgeltung eines Anspruchs dar, der 
sich auf ein in der Vergangenheit liegendes Ereignis stützt, das vom Gesetz 
als entschädigungsbegründend anerkannt wird. Hier findet die kausale Be­
trachtungsweise Anwendung21• Die Rechtsnatur dieser Ansprüche ist um­
stritten. Das bezieht sich vor allem auf die Kriegsopferversorgung, die zu der 
ältesten Form dieser Sonderversorgungen gehört22• 

Die Staatsbürgerversorgung 

Auch hier werden die Leistungen im allgemeinen nur aus staatlichen Mit­
teln finanziert. Voraussetzung für die Leistungsgewährung ist aber nicht ein 
in der Vergangenheit erlittener Schaden, ebenso ist es unerheblich, ob oder 
aus welchen Gründen eine staatliche Hilfeleistung notwendig wird. Alle Bür­
ger oder sogar Einwohner des Landes erhalten bei Vorliegen gewisser Tat­
bestände (z. B. Alter, Unfall, Krankheit) Leistungen unabhängig davon, ob 

21 Achinger, Soziale Sicherheit, Stuttgart 1953, S. 105, Molitor, Kausal- und 
Finalprinzip, bei Boettcher, S. 245 ff. 

22 Vgl. hierzu insbesondere Rohwer-Kahlmann, Die Rechtsnatur des Versor­
gungsanspruchs nach dem Bundesversorgungsgesetz. In: Fschr. f . Bogs, S. 303 mit 
weiteren Nachweisen; Obermayer, Die Rechtsnatur der Kriegsopferansprüche, Mün­
chen 1963, S. 15 ff. 
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im Einzelfall ein tatsächlicher Bedarf vorliegt. Alle werden einheitlich ge­
sichert. Die Versorgung kann sich auch an gewissen Einkommensgrenzen 
orientieren. Sie bezieht sich aber immer auf eine größere Zahl von gleichen 
Tatbeständen. Hierdurch unterscheidet sich die Staatsbürgerversorgung we­
sentlich von der Fürsorge, die stets einen Bedarf im Einzelfall voraussetzt 
(Individualprinzip) und Hilfe nur subsidiär gewährt. Gemeinsam ist jedoch 
beiden Arten der Sozialhilfe, daß die Gesamtheit der Staatsbürger die Ver­
antwortung für einen Mindeststandard sozialer Sicherung des einzelnen über­
nimmt, wenn auch dies in verschiedener Weise geschieht. Die Staatsbürger­
versorgung gewährt allen Personen einheitliche, schematische und nichtindi­
viduelle Leistungen, die in der Regel wegen des hohen Aufwandes niedrig 
sind. Sie geht nicht von dem Kausalprinzip aus, das rückschauend ausgerich­
tet ist und die Leistungen von einem tatsächlich erlittenen Schaden abhängig 
macht, sondern orientiert sich am Finalprinzip, wonach alle, oder zumindest 
sehr große Gruppen der Bevölkerung gewissen Grundrisiken ausgesetzt sind. 
Die Tatsache, daß die Leistungen aus Steuermitteln gewährt werden, und 
daß der weit überwiegende Teil der Leistungsempfänger in der Vergangen­
heit Steuern gezahlt hat, reicht zur Begründung einer kausalen Betrachtungs­
weise nicht aus, weil der dafür erforderliche Zusammenhang vielfach gar 
nicht besteht (bei den Nichtsteuerpflichtigen) oder viel zu locker ist. Schließ­
lich wird als Leistungsvoraussetzung weder ein Beitrag noch eine Gegen­
leistung gefordert. Das System der Staatsbürgerversorgung haben z.B. Schwe­
den, Norwegen, Dänemark eingeführt. 

Die Beamtenversorgung nimmt wegen ihrer vielen Eigentümlichkeiten eine 
Sonderstellung ein. Ihre Höhe richtet sich nach der Dauer und dem Wert der 
in der Vergangenheit erbrachten Leistungen. 

§ 2 Sozialversicherung 

Die Sozialversicherung im engeren (Rechts-)Sinne 

Die Meinungen gehen seit jeher auseinander, ob die Sozialversicherung 
ihrer Rechtsnatur und ihrem Wesen nach der Versicherung zuzurechnen ist, 
oder ob sie ihre gesetzliche Bezeichnung - Versicherung - zu Unrecht führt. 
Hierbei haben sich insbesondere zwei Theorien herausgebildet: Die Versiche­
rungs- und die Fürsorgetheorie. Sie stehen sich kraß gegenüber. Nach der 
Versicherungstheorie ist die Sozialversicherung auch juristisch der Versiche­
rung zuzuordnen. Die Sozialversicherung fällt danach ebenso wie die Privat­
versicherung unter den Oberbegriff Versicherung. Zwar könnten nicht alle 
Grundsätze der Privatversicherung auf die Sozialversicherung angewandt 
werden, die Grundgedanken seien jedoch die gleichen; das ergebe sich auch 
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daraus, daß der Gesetzgeber bewußt den Begriff Versicherung in allen Sozial­
versicherungsgesetzen verwendet habe. Innerhalb dieser Theorie entwickelten 
sich wieder zwei Richtungen, eine privatrechtliche und eine öffentlich-recht­
liche, wobei sich die letztere durchgesetzt hat. Danach ist das Sozialversiche­
rungsverhältnis in seinem gesamten Umfang ein öffentlich-rechtliches Ge­
waltverhältnis23. Demgegenüber vertrat vor allem Rosin2' die Auffassung, 
diese juristische Konstruktion habe mit einer Versicherung kaum etwas Ge­
meinsames. Die Sozialversicherung sei eine öffentlich-rechtliche sozialpoliti­
sche Fürsorge, aber keine Versicherung. Es handle sich auch um "kein einheit­
liches zweiseitiges Rechtsverhältnis, sondern um zwei einseitige Rechtsver­
hältnisse, von denen das eine ,principale' die den arbeitenden Klassen von 
Staats wegen zugesicherte Fürsorge, das andere aber ,secundäre' und mit dem 
ersteren nicht in nothwendiger rechtlicher Verbindung stehende, die behufs 
Aufbringung der nöthigen Mittel gewissen Personen auferlegte Leistung von 
Beiträgen zum Gegenstande hat". Der Zusammenhang sei lediglich wirt­
schaftlicher, aber nicht rechtlicher Natur. In einem sehr erheblichen Umfang 
stehe auch den fürsorgerischen Leistungen, die die sozialpolitischen Gesetze 
der arbeitenden Klasse gewähren, keine Gegenleistung des Berechtigten ge­
genüber. Die Leistung werde entgeltlos gewährt, was dem Begriff der Ver­
sicherung widerspreche. Diese Auffassung hat auch Laband vertreten25• In 
der Folgezeit waren auch Kaskel und Sitzler28 der Meinung, die Sozialver­
sicherung könne nicht als Versicherung im Rechtssinne angesehen werden. 
Die Beiträge richteten sich nicht nach dem zu versichernden Risiko, es wür­
den auch Entschädigungen für bereits vorhandene und gewisse Schäden ge­
währt. Auch bestehe keine Verhältnismäßigkeit zwischen Beiträgen und Lei­
stungen. Fürsorge und Versicherung seien nur Motiv und Ziel der Sozial­
versicherung. Sie stelle sich dar als die Einräumung eines gegen den Staat 
gerichteten subjektiven öffentlichen Rechts auf Entschädigung an die Ange­
hörigen bestimmter sozialer Bevölkerungsklassen bei Eintritt bestimmter 
schädigender Ereignisse. 

Ebenso lehnte Lutz Richter27 in Weiterbildung der Lehre Jacobis28 die 
Versicherungstheorie ab. Er geht dabei von folgendem Versicherungsbegriff 
aus: Versicherung ist ein selbständiges, entgeltliches, gegenseitiges Rechtsver­
hältnis, durch das der eine Teil (Versicherer) zur Deckung zufälligen und 

23 Z.B. Piloty, Die Arbeitsversicherungsgesetze, München 1900, Bd. 1, S. XII. 
2' Das Recht der Arbeiterversicherung, Berlin 1893, S. 255 ff. Derselbe in: Die 

Rechtsnatur der Arbeiterversicherung, Festg. f. Laband, Tübingen 1908, S. 52 und 
an anderen Stellen. 

25 Das Staatsrecht des deutschen Reichs, Tübingen und Leipzig 1901, 4. Aufl., 3. Bd. 
s. 265 ff. 

28 AaO., S. 37 und an anderen Stellen. 
27 Sozialversicherungsrecht, Berlin 1931, S. 4 [5]. 
28 Grundlehren des Arbeitsrechts, Leipzig 1927, S. 439 ff. 
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